
gültig ab 01.01.2026

Arbeitspreis in ct/kWh

Grundpreis in €/Monat

Im Nettopreis sind enthalten: 

Konzessionsabgabe 0,610 ct/kWh

SLP-Bilanzierungsumlage 0,000 ct/kWh

Gasspeicherumlage nach §35 EnWG 0,000 ct/kWh

CO2-Bepreisung nach BEHG 1,194 ct/kWh

Energiesteuer 0,550 ct/kWh

Die Themen Energieeinsparung und Energieeffizienz haben für uns hohe Priorität. Auf der Internetseite www.halberstadtwerke.de haben wir deshalb Hinweise, 

Kontaktinformationen und Tipps für Sie eingestellt. Weitere Informationen über Energiedienstleister, Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen und zu Energieaudits 

erhalten Sie außerdem auf der Internetseite der Bundesstelle für Energieeffizienz (BFEE) unter www.bfee-online.de.

Die Ersatzversorgung wird entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen zunächst für maximal 3 Monate aufrechterhalten und endet mit dem 

Abschluss eines Energieliefervertrages des Kunden. Sollte im Anschluss an die Ersatzversorgung kein Energieliefervertrag zustande gekommen 

sein, werden wir die Lieferung im Rahmen der Grundversorgung zu den Bedingungen des „Allgemeinen Preises“ fortsetzen.

Der Erdgaspreis setzt sich aus einem Grund- und Arbeitspreis zusammen. Der Grundpreis beinhaltet eine jährliche Abrechnung. Im Bruttopreis 

ist die Umsatzsteuer enthalten. Alle mit Umsatzsteuer genannten Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet. Die Umsatzsteuer beträgt 

derzeit 19%.

Darüber hinaus sind in den Nettopreisen das Entgelt für die Energielieferung, sowie die vom Netzbetreiber in Rechnung gestellten Netzentgelte, 

Entgelt für Messdienstleistung und Messung enthalten.

11,18 13,30

4,98 5,93

Die Halberstadtwerke GmbH stellen aus ihrem Versorgungsnetz Erdgas gemäß DVGW – Arbeitsblatt G 260 der Gruppe L mit einem Brennwert 

im Normzustand von etwa 9,4-9,9 kWh/m³ zur Verfügung.

Aushilfs- und Ersatzversorgung gemäß § 38 EnWG für Haushaltskunden in Niederdruck

netto brutto

Die Halberstadtwerke GmbH bieten die Versorgung mit Erdgas in Niederdruck und Hochdruck im Netzgebiet Halberstadtwerke GmbH, für die

Aushilfs- und Ersatzversorgung, zu folgenden Konditionen an.

Die Bereitstellung der Ersatzversorgung für Letztverbraucher, die Erdgas überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für einen 

Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstunden nicht übersteigenden Eigenverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke 

benötigen, erfolgt zu nachfolgenden Bedingungen.

Preisblatt der Halberstadtwerke GmbH 



gültig ab

Verbrauch ab 10.000 kWh bis 1.500.000 kWh

Arbeitspreis in ct/kWh

Grundpreis in €/Monat

Im Nettopreis sind enthalten: 

Konzessionsabgabe 0,610 ct/kWh

SLP-Bilanzierungsumlage 0,000 ct/kWh

Gasspeicherumlage nach §35 EnWG 0,000 ct/kWh

CO2-Bepreisung nach BEHG 1,194 ct/kWh

Energiesteuer 0,550 ct/kWh

Die Themen Energieeinsparung und Energieeffizienz haben für uns hohe Priorität. Auf der Internetseite www.halberstadtwerke.de haben wir deshalb Hinweise, 

Kontaktinformationen und Tipps für Sie eingestellt. Weitere Informationen über Energiedienstleister, Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen und zu Energieaudits 

erhalten Sie außerdem auf der Internetseite der Bundesstelle für Energieeffizienz (BFEE) unter www.bfee-online.de.

Über weitere Wahlmöglichkeiten und Details zu allen Preisen informieren wir Sie gern in einem persönlichen Beratungsgespräch in unserem 

Kundenzentrum oder Sie informieren sich unter www.halberstadtwerke.de.

Der Erdgaspreis setzt sich aus einem Grund- und Arbeitspreis zusammen. Der Grundpreis beinhaltet eine jährliche Abrechnung. Im Bruttopreis 

ist die Umsatzsteuer enthalten. Alle mit Umsatzsteuer genannten Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet. Die Umsatzsteuer beträgt 

derzeit 19%.

Darüber hinaus sind in den Nettopreisen das Entgelt für die Energielieferung, sowie die vom Netzbetreiber in Rechnung gestellten Netzentgelte, 

Entgelt für Messdienstleistung und Messung enthalten.

Die Ersatzversorgung wird entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen zunächst für maximal 3 Monate aufrechterhalten und endet mit dem 

Abschluss eines Energieliefervertrages des Kunden. Sollte im Anschluss an die Ersatzversorgung kein neuer Energieliefervertrag zustande 

gekommen sein, werden wir die Lieferung im Rahmen der Aushilfsversorgung zu den Bedingungen des „Preises für gewerbliche Kunden in 

Niederdruck ohne Leistungsmessung“ fortsetzen.

18,18 21,63

netto brutto

11,18 13,30

Die Bereitstellung der Ersatzversorgung für Letztverbraucher, die Erdgas für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke benötigen 

und 10.000 kWh übersteigen, erfolgt zu nachfolgenden Bedingungen.

Aushilfs- und Ersatzversorgung gemäß § 38 EnWG für gewerbliche 

Kunden in Niederdruck ohne Leistungsmessung 01.01.2026



gültig ab

Arbeitspreis in ct/kWh

Grundpreis in €/Jahr

Leistungspreis in €/kW*Jahr 21,67 23,19

Im Nettopreis sind enthalten: 

Konzessionsabgabe 0,610 ct/kWh

RLM-Bilanzierungsumlage 0,000 ct/kWh

Gasspeicherumlage nach §35 EnWG 0,000 ct/kWh

CO2-Bepreisung nach BEHG 1,194 ct/kWh

Energiesteuer 0,550 ct/kWh

Der Erdgaspreis setzt sich aus einem Arbeits-, Leistungs- und Grundpreis zusammen. In den Nettopreisen sind das Entgelt für die 

Energielieferung, sowie die vom Netzbetreiber in Rechnung gestellten Netzentgelte, Entgelt für Messdienstleistung, Messung und Netz-

Abrechnung enthalten. Im Bruttopreis ist die Umsatzsteuer enthalten. Alle mit Umsatzsteuer genannten Preise sind auf zwei Nachkommastellen 

gerundet. Die Umsatzsteuer beträgt derzeit 19%.

Die Themen Energieeinsparung und Energieeffizienz haben für uns hohe Priorität. Auf der Internetseite www.halberstadtwerke.de haben wir deshalb Hinweise, 

Kontaktinformationen und Tipps für Sie eingestellt. Weitere Informationen über Energiedienstleister, Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen und zu Energieaudits 

erhalten Sie außerdem auf der Internetseite der Bundesstelle für Energieeffizienz (BFEE) unter www.bfee-online.de.

Die Ersatzversorgung wird entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen zunächst für maximal 3 Monate aufrechterhalten und endet mit dem 

Abschluss eines neuen Energieliefervertrages des Kunden. Sollte im Anschluss an die Ersatzversorgung kein neuer Energieliefervertrag 

zustande gekommen sein, werden wir die Lieferung im Rahmen der Aushilfsversorgung zu den Bedingungen des „Preises für 

leistungsgemessene Kunden in Niederdruck“ fortsetzen.

Über weitere Wahlmöglichkeiten und Details zu allen Preisen informieren wir Sie gern in einem persönlichen Beratungsgespräch in unserem 

Kundenzentrum oder Sie informieren sich unter www.halberstadtwerke.de.

Die Abrechnung erfolgt monatlich.

11,18 13,30

2147,16 2555,16

Aushilfs- und Ersatzversorgung leistungsgemessene Kunden netto brutto

Aushilfs- und Ersatzversorgung gemäß § 38 EnWG für 

leistungsgemessene Kunden in Niederdruck 01.01.2026

Die Halberstadtwerke GmbH bieten die Ersatzversorgung für Kunden ohne aktuellen Liefervertrag in Niederdruck zu den folgenden Konditionen 

an. Für die Abrechnung wird der Energiepreis für eine kurzfristige Bereitstellung der Energiemengen sowie die tatsächlichen Kosten der 

Netznutzung für leistungsgemessene Kunden, Messstellenbetriebskosten, Steuern, Abgaben und Umlagen berechnet.


